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Norm

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

WehrG 2001 §19 Abs1 Z9;

WehrG 2001 §26 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Dem Auslandseinsatzpräsenzdienst Leistenden steht nach erfolgter Einberufung das Recht zu, sich gegen eine

amtswegig verfügte Befreiung von der Verp;ichtung zur Leistung seines Auslandseinsatzpräsenzdienstes mit der

Begründung zu wehren, dass die gesetzlich umschriebenen Voraussetzungen hiefür nicht vorlägen (Hinweis E 14.

September 2004, 2004/11/0054).
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